
D
er Bundesverband für freie Kam-
mern (BffK)mit Sitz in Kassel hat
wegen des Verdachts der Untreue

Strafanzeige gegen den Präsidenten und
den Hauptgeschäftsführer der Industrie-
und Handelskammer (IHK) Stuttgart ge-
stellt. AlsVertreter einerKörperschaft öf-
fentlichen Rechts hätten sie „unter Miss-
achtung von Recht und Gesetz“ Geld für
einStuttgart-21-Plakat ausgegeben.

Zur Vorgeschichte: die IHK hatte das
Bahnprojekt an ihrem Hauptsitz in der
Jägerstraßebeworben.Gegendiesepoliti-
sche Stellungnahme hatte ein Unterneh-
mer geklagt, der Zwangsmitglied bei der
IHK ist, sich bei den „Unternehmern ge-
gen Stuttgart 21“ aber gegen das Projekt
einsetzt.DasVerwaltungsgericht gab dem
Kläger Anfang April recht: Diese plaka-
tive Form der Meinungsäußerung wider-
spreche dem Grundsatz der Objektivität.
Das Urteil wurde kürzlich rechtskräftig,
weil die IHKkeineRechtsmittel eingelegt
unddasPlakat abgehängthatte.

Jetzt sieht derBffKdenTatbestandder
Untreue als gegeben an. „Zu den gesetzli-
chen Aufgaben der IHK gehört nicht die
Ausgabe vonZwangskammergeld für Pro-
jekte allgemeinpolitischen Charakters“,
heißt es in einemSchreiben an die Staats-
anwaltschaft Stuttgart. Zudem fordert
der BffK die Vollversammlung auf, Scha-
densersatzansprüchegeltendzumachen.

Bei der IHK selbst ist man über die
Strafanzeige noch gar nicht im Bilde,
sieht ihr aber gelassen entgegen: „So will
man uns mundtot machen“, sagt der
Hauptgeschäftsführer Andreas Richter.
„Man wird sehen, wie die Staatsanwalt-
schaft das bewertet.“ Ungeachtet dessen
kündigt er an: Wenn die Mitglieder sich
bei der nächsten Vollversammlung wie-
der dafür aussprächen, S 21 zu unterstüt-
zen, trete man auch künftig mit „erkenn-
barenAktionen“ fürdasProjekt ein.

Justiz DasWerbeplakat für S 21
könnte ein weiteres Nachspiel
haben. Von Frederike Poggel
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